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Vorlagen-Nr.: 0731/2021 
 
Abteilung: Hauptverwaltung, Digitale 

Verwaltung 
Bearbeiter/in: Threin, Maike 

Haushaltswirksamkeit:  nein  ja, bei Produkt:       

Investitionskosten:  nein  ja Betrag:       

Drittmittel:  nein  ja Betrag:       

Folgekosten/laufender Unterhalt:  nein  ja Betrag:       

Im laufenden Haushalt eingeplant:  nein  ja Fundstelle:       

Betroffene Nachhaltigkeitsziele: 

       

  
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus 

Ausschuss für Digitalisierung 23.06.2021 öffentlich Information 

 
Betreff:  Intelligente „Kehrmaschine„ 
 

Information: 

 

Nach Art. 8 der EU-Kunststoff Richtlinie 2019 / 904 sollen sich die Hersteller von 

bestimmten Einwegplastikartikel anteilig an den Kosten für kommunale Sammlungs-, 

Reinigungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen beteiligen.  
Richtlinie: (L_2019155DE.01000101.xml (europa.eu))* 

 

Voraussetzung für die Verteilung des entstehenden Budgets an die Kommunen ist ein 

Tätigkeitsnachweis und objektive Analyse von Menge und Zusammensetzung des Litters.    
 

Das deutsche Technologie-Start-up sauber.io kombiniert als erste „Smart Litter Plattform“ 

Reinigungsgeräte, Datengewinnung und Analyse-Leistungen. Cleenr.tech bietet hierbei 

Kameras, die an Saugern, Kehrmaschinen und anderen Geräten befestigt werden. Aus den 

aufgenommenen Bildern werden Informationen über die Litter-Beseitigung entwickelt. 

Festgehalten wird, welche Art von Litter wo, wann und wie festgestellt und gesammelt 

wurde. Durch verwendete Algorithmen und Machine Learning wird die Form des Litters 

identifiziert. Die ausgewerteten Daten werden wahlweise über WLAN oder UMTS 

übertragen und eine sogenannte Heatmap (Karte mit Müll-Hotspots) erstellt. Jede 

Übertragung wird dabei durch einen verschlüsselten VPN Tunnel bzw. TLS-

Verschlüsselung abgesichert. Der Zugriff für Nutzer auf die Daten erfolgt nur nach 

Anmeldung und Prüfung der Berechtigung, so dass die Privatsphäre der Mitarbeiter 

geschützt wird.  
 

Eine erste Testphase wurde im Mai gestartet.  
 

Herr Victor Fischer, der Geschäftsführer der sauber.io GmbH wird das Projekt vorstellen 

und näher erläutern. 

https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-3/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-4/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-8/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-9/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-11/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-13/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-16/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-17/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=DE
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Artikel 8 

Erweiterte Herstellerverantwortung 

(1)   Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass für alle in Teil E des Anhangs aufgeführten und in dem jeweiligen 

Mitgliedstaat in Verkehr gebrachten Einwegkunststoffartikel Regime der erweiterten Herstellerverantwortung gemäß den 

Artikeln 8 und 8a der Richtlinie 2008/98/EG eingeführt werden. 

(2)   Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Hersteller der im Anhang Teil E Abschnitt I dieser Richtlinie 

aufgeführten Einwegkunststoffartikel die Kosten tragen, die sich aus den Bestimmungen über die erweiterte 

Herstellerverantwortung der Richtlinien 2008/98/EG und 94/62/EG ergeben, sowie, sofern sie noch nicht darin enthalten 

sind, folgende Kosten: 

a) die Kosten der in Artikel 10 der vorliegenden Richtlinie genannten Sensibilisierungsmaßnahmen für diese Artikel; 

b) die Kosten der Sammlung der in öffentlichen Sammelsystemen entsorgten Abfällen dieser Artikel, einschließlich der 

Infrastruktur und ihres Betriebs, sowie die Kosten der anschließenden Beförderung und Behandlung dieser Abfälle; 

c) die Kosten von Reinigungsaktionen im Zusammenhang mit Abfällen dieser Artikel und der anschließenden Beförderung 

und Behandlung dieser Abfälle. 

(3)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Hersteller der im Anhang Teil E Abschnitte II und III genannten 

Einwegkunststoffartikel mindestens die folgenden Kosten tragen: 

a) die Kosten der in Artikel 10 genannten Sensibilisierungsmaßnahmen für diese Artikel; 

b) die Kosten von Reinigungsaktionen im Zusammenhang mit Abfällen dieser Artikel und der anschließenden Beförderung 

und Behandlung dieser Abfälle; 

c) die Kosten der Erhebung und Übermittlung der Daten gemäß Artikel 8a Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2008/98/EG. 

Für die im Anhang Teil E Abschnitt III der vorliegenden Richtlinie aufgeführten Einwegkunststoffartikel sorgen die 

Mitgliedstaaten dafür, dass die Hersteller darüber hinaus die Kosten der Sammlung der in öffentlichen Sammelsystemen 

entsorgten Abfälle dieser Artikel tragen, einschließlich der Infrastruktur und ihres Betriebs, sowie die Kosten der 

anschließenden Beförderung und Behandlung dieser Abfälle. Die Kosten können die Errichtung spezifischer Infrastrukturen 

für die Sammlung von Abfällen dieser Artikel umfassen, wie z. B. geeigneter Abfallbehälter an allgemein zugänglichen 

Orten mit starker Vermüllung. 

(4)   Die nach den Absätzen 2 und 3 zu tragenden Kosten dürfen die Kosten, die für die kosteneffiziente Bereitstellung der 

darin genannten Dienste erforderlich sind, nicht übersteigen und sind zwischen den betroffenen Akteuren auf transparente 

Weise festzulegen. Die Kosten von Reinigungsaktionen im Zusammenhang mit Abfällen beschränken sich auf Aktivitäten, 

die von Behörden oder im Auftrag von Behörden durchgeführt werden. Die Berechnungsmethode ist so auszugestalten, dass 

die Kosten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Abfällen in einer verhältnismäßigen Art und Weise bestimmt werden. 

Um die Verwaltungskosten so niedrig wie möglich zu halten, können die Mitgliedstaaten die finanziellen Beiträge zu den 

Kosten für Reinigungsaktionen bestimmen, indem sie angemessene mehrjährige feste Beträge festlegen. 

Die Kommission veröffentlicht in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten Leitlinien für die in den Absätzen 2 und 3 genannten 

Kosten von Reinigungsaktionen im Zusammenhang mit Abfällen. 

(5)   Die Mitgliedstaaten legen die Aufgaben und Zuständigkeiten aller einschlägigen beteiligten Akteure eindeutig fest. 

Für Verpackungen werden diese Aufgaben und Zuständigkeiten in Übereinstimmung mit der Richtlinie 94/62/EG festgelegt. 

(6)   Jeder Mitgliedstaat gestattet den Herstellern, die in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen sind und auf seinem 

Markt Artikel in Verkehr bringen, eine in seinem Hoheitsgebiet niedergelassene natürliche oder juristische Person als 

Bevollmächtigten zu benennen, um in seinem Hoheitsgebiet die mit den Regimen der erweiterten Herstellerverantwortung 

verbundenen Verpflichtungen wahrzunehmen. 

(7)   Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass ein in seinem Hoheitsgebiet niedergelassener Hersteller, der die in Teil E des 

Anhangs aufgeführten Artikel und Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, in einem anderen Mitgliedstaat verkauft, in dem er 

nicht niedergelassen ist, einen Bevollmächtigten in diesem anderen Mitgliedstaat benennt. Der Bevollmächtigte muss die 

Person sein, die für die Erfüllung der Verpflichtungen dieses Herstellers nach der vorliegenden Richtlinie im Hoheitsgebiet 

dieses anderen Mitgliedstaats zuständig ist. 

(8)   Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass gemäß den Artikeln 8 und 8a der Richtlinie 2008/98/EG für alle auf dem 

Markt des jeweiligen Mitgliedstaats in Verkehr gebrachten Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung eingeführt werden. 

Die Mitgliedstaaten, mit Meeresgewässern gemäß Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie 2008/56/EG legen eine nationale 

jährliche Mindestsammelquote für Fangeräte-Abfall, der recycelbaren Kunststoff enthält, fest. 

Die Mitgliedstaaten überwachen die in den einzelnen Mitgliedstaaten in Verkehr gebrachten Fanggeräte, die Kunststoff 

enthalten, sowie den gesammelten Fanggeräte-Abfall, der Kunststoff enthält, und unterrichten die Kommission gemäß 

Artikel 13 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie mit dem Ziel der Festlegung von für die Union verbindlichen quantitativen 

Zielen für die Sammlung. 
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(9)   Für die gemäß Absatz 8 dieses Artikels eingeführten Regime der erweiterten Herstellerverantwortung tragen die 

Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass die Hersteller von Fanggeräten, die Kunststoff enthalten, die Kosten der getrennten 

Sammlung der daraus entstehenden Abfälle tragen, die in geeigneten Hafenauffangeinrichtungen gemäß der Richtlinie (EU) 

2019/883 oder anderen äquivalenten Sammelanlagen entladen wurden, die nicht unter die genannte Richtlinie fallen, 

einschließlich der Kosten der anschließenden Beförderung und Behandlung dieser Abfälle. Die Hersteller tragen auch die 

Kosten der Sensibilisierungsmaßnahmen nach Artikel 10 für Fanggeräte, die Kunststoff enthalten. 

Die in diesem Absatz vorgesehenen Anforderungen gelten ergänzend zu den Anforderungen für Abfälle aus 

Fischereifahrzeugen gemäß den Vorschriften der Union für Hafenauffangeinrichtungen. 

Unbeschadet technischer Maßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 850/98 des Rates (24) fordert die Kommission die 

europäischen Normungsgremien auf, harmonisierte Normen für das kreislauforientierte Design von Fanggeräten zu 

erarbeiten, um die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die Recyclingfähigkeit am Ende der Lebensdauer zu fördern. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=DE#ntr24-L_2019155DE.01000101-E0024
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